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SÄCHSISCHES 
OBERVERWALTUNGSGERICHT 

 

Beschluss 
 

In der Verwaltungsrechtssache 

 

 

des Herrn  

 

 

 

 - Kläger - 

 - Antragsgegner - 

 

 

prozessbevollmächtigt: 

Rechtsanwalt 

 
  
 

 

 

gegen 

 

 

 

 

die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland 

vertreten durch den Vorsitzenden der Geschäftsführung  

Georg-Schumann-Straße 146, 04159 Leipzig 

 

 

 - Beklagte - 

 - Antragstellerin - 

 

 
wegen 

 

 

Zulage nach § 46 BBesG  

hier: Antrag auf Zulassung der Berufung 
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hat der 2. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Vizepräsidenten des 

Oberverwaltungsgerichts Dr. Grünberg, die Richterin am Oberverwaltungsgericht Hahn und 

die Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Henke  

 

am 15. Juni 2009 

 

 

beschlossen: 
 

 

Auf den Antrag der Beklagten wird die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 

Leipzig vom 5. Juni 2008 - 3 K 132/08 - zugelassen. 

 

Die Kostenentscheidung bleibt der Endentscheidung vorbehalten. 

 

 

 

Gründe 
 
 

Die Berufung ist gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO zuzulassen, weil ernstliche Zweifel an der 

Richtigkeit der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung bestehen und diese von der Beklagten 

vorgetragen wurden. 

 

Der Zulassungsgrund der ernstlichen Zweifel dient der Verwirklichung von Einzelfallgerech-

tigkeit. Er soll eine berufungsgerichtliche Nachprüfung des Urteils des Verwaltunggerichts 

ermöglichen, wenn sich aus der Begründung des Zulassungsantrags ergibt, dass hierzu wegen 

des vom Verwaltungsgericht gefundenen Ergebnisses Veranlassung besteht. Ernstliche Zwei-

fel in diesem Sinne sind deshalb anzunehmen, wenn der Antragsteller des Zulassungsverfah-

rens tragende Rechtssätze oder erhebliche Tatsachenfeststellungen des Verwaltungsgerichts 

mit schlüssigen Gegenargumenten so in Frage stellt, dass der Ausgang des Berufungsverfah-

rens zumindest als ungewiss erscheint (vgl. BVerfG, Kammerbeschl. v. 23.6.2000, NVwZ 

2000, 1164; Kammerbeschl. v. 26.3.2007 - 1 BvR 2228/02 - zitiert nach juris). 

 

Das Verwaltungsgericht hat in seinem Urteil darauf abgestellt, dass die Gewährung einer 

Zulage für die Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes (§ 46 BBesG) im Falle des Klägers 

nicht ausgeschlossen sei, weil ihm die Aufgaben seines höherwertigen Amtes nicht 

vorübergehend vertretungsweise, sondern dauerhaft übertragen worden seien. Die Beklagte 

hat hierzu vorgetragen, dass nach den Wortlaut des § 46 Abs. 1 Satz 1 BBesG eine 

Zulagengewährung bei einer Aufgabenübertragung auf Dauer ausgeschlossen sei. Dieser 
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Vortrag entspricht der Rechtsprechung des Senats (Urteil vom 20.4.2009 - 2 A 97/08). Damit 

hat die Beklagte die tragende Erwägung des verwaltungsgerichtlichen Urteils so in Frage 

gestellt, dass die Erfolgsaussicht zumindest als ungewiss erscheint. Im Berufungsverfahren 

wird zu klären sein, ob sich die verwaltungsgerichtliche Entscheidung aus anderen Gründen 

als richtig erweist.  

 

Nachdem die Berufung nach § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO zuzulassen war, kann dahinstehen, ob 

die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder besondere rechtliche Schwierigkeiten 

aufweist. 

 

Belehrung zum Berufungsverfahren 

 

Das Antragsverfahren wird als Berufungsverfahren fortgesetzt; der Einlegung einer Berufung 

bedarf es nicht. 

 

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses zu begründen. 

Die Begründung ist beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 Bautzen 

einzureichen. Die Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem Ablauf beim Sächsischen Ober-

verwaltungsgericht gestellten Antrag verlängert werden. Die Begründung muss einen be-

stimmten Antrag enthalten sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung 

(Berufungsgründe). 

 

Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Berufung unzulässig. 

 

Für den Berufungskläger besteht Vertretungszwang; dies gilt auch für die Begründung der 

Berufung. Der Berufungskläger muss sich durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer 

an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum 

Richteramt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen 

Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum 

Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Be-

amte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde 

oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied zugehö-

ren, vertreten lassen. In derselben Weise muss sich jeder Beteiligte vertreten lassen, soweit er 

einen Antrag stellt. 

In den Angelegenheiten der Kriegsopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts sowie der 

damit im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten des Sozialhilferechts sind vor dem 

Oberverwaltungsgericht als Prozessbevollmächtigte auch Mitglieder und Angestellte von 

Verbänden im Sinne des § 14 Abs. 3 Satz 2 des Sozialgerichtsgesetzes und von Gewerk-

schaften zugelassen, sofern sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Prozessvertretung befugt 

sind. 

In Abgabenangelegenheiten sind vor dem Oberverwaltungsgericht als Prozessbevollmächtigte 

auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zugelassen. 

In Angelegenheiten, die Rechtsverhältnisse im Sinne des § 52 Nr. 4 der Verwaltungsgerichts-

ordnung betreffen, in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten, die in ei-
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nem Zusammenhang mit einem gegenwärtigen oder früheren Arbeitsverhältnis von Arbeit-

nehmern im Sinne des § 5 des Arbeitsgerichtsgesetzes stehen einschließlich Prüfungsangele-

genheiten, sind vor dem Oberverwaltungsgericht als Prozessbevollmächtigte auch Mitglieder 

und Angestellte von Gewerkschaften zugelassen, sofern sie kraft Satzung oder Vollmacht zur 

Prozessvertretung befugt sind. 

 

 

 

 

gez.: 

Grünberg     Hahn               Henke

  


